Gemeinschaftliches Testament
1.
Wir, die Ehegatten Hans und Elisabeth Maier, setzen uns gegenseitig zum Alleinerben ein. Der Überlebende von uns kann über den Nachlass beliebig unter Lebenden und von Todes wegen verfügen.
2.
Für den Fall, dass wir gleichzeitig oder aufgrund einer gemeinsamen Gefahr hintereinander versterben, ohne dass der Überlebende eine abweichende Verfügung trifft, wozu er jederzeit berechtigt ist, beruft jeder von uns seine gesetzlichen Erben gem. § 1925 BGB nach Stammanteilen zu seinen Erben. Der Testamentsvollstrecker soll mein, des Ehemannes, Unternehmen veräußern und hierbei darauf achten, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Der Reinerlös nach Wegfertigung der Veräußerungskosten und der Einkommen- und Erbschaftsteuern soll unter den Erben verteilt werden.

Zum Testamentsvollstrecker bestimme ich, der Ehemann, Herrn Steuerberater S. Dessen Vergütung bemisst sich nach der Möhring’schen Tabelle.

Rosenheim, den …				 ………………………………………..
		  Hans Maier 


Die vorstehenden Verfügungen stellen auch meinen letzten Willen dar.

Rosenheim, den … ………………………………………..
  Elisabeth Maier
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